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Beratungsfolge Termin Behandlung Status 

Gemeinderat   öffentlich 

 
 

Vollzug der Gemeindeordnung (GO) und des Gemeinde- und Landkreiswahl-
gesetzes (GLKrWG) 
a) Ausscheiden des Gemeinderates Hans Mayer aus dem Gemeinderat 
b) Berufung von Frau Silke Rößler als Listennachfolgerin und Nachrückerin in  
    den Gemeinderat 
 
 
Sachverhalt: 
 
Rechtsgrundlagen: Art. 48 Abs 1Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 und 3 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG) 

 
a) 
Herr Hans Mayer hat mit Schreiben vom 04.05.2020, eingegangen am 05.05.2020, um Ent-
bindung vom Amt des Gemeinderates gebeten. Auf das der Beschlussvorlage beigefügte 
Schreiben wird verwiesen. 
 
Seit 2012 (Änderung des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes - GLKrWG) reicht für die 
Niederlegung des Amtes der Antrag selbst aus, ohne detailliert die Beweggründe darlegen 
zu müssen. Art. 19 Gemeindeordnung findet insoweit keine Anwendung. 
 
Zur Wirksamkeit der Niederlegung des Amtes als Gemeinderat (Amtsbeginn ist die Wahl-
periode 01.05.2020) bedarf es immer eines Beschlusses des Gemeinderates.  
 
b) 
Für Herrn Hans Mayer ist ein/e Nachrücker/in zu bestellen. 
 
Nach den Feststellungen des Gemeindewahlausschusses ist nach den Ergebnissen der 
Kommunalwahl 2020 Frau Silke Rößler aus Massenhausen Listennachfolgerin auf der Liste 
der „CSU“. Sie ist deshalb als Nachrückerin zu berufen. Die Vereidigung erfolgt in der 
Sitzung des Gemeinderats am 11.05.2020.  
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 



 
Beschlussvorschlag 1: 
 
Dem Antrag des Herrn Hans Mayer vom 04.05.2020, eingegangen am 05.05.2020, das Amt 
des ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieds niederzulegen, wird stattgegeben. 
 
Abstimmung:    
 
 
 
Beschlussvorschlag 2: 
  
Der Gemeinderat beschließt, dass Frau Silke Rößler als Listennachfolgerin für Herrn Hans 
Mayer nachrückt und in den Gemeinderat Neufahrn berufen (Art. 48 Abs. 3 GLKrWG) wird. 
 
Abstimmung:  
 
 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
 
Anlagen: 
Schreiben Hans Mayer  
 
 
 
 


